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einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer durch Mißhandlung, 
Gewalt oder Drohung mit einem schweren Nachteil 
auf eine Schwangere einwirkt, um sie zur Schwan
gerschaftsunterbrechung zu veranlassen.

§ 155
Schwere Fälle

Wer durch eine Straftat nach den §§ 153 oder 154 
eine schwere Gesundheitsschädigung oder den Tod der 
Schwangeren fahrlässig verursacht, wird mit Freiheits
strafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Wer einer Schwangeren ein Mittel oder einen 

Gegenstand zur Abtötung der Leibesfrucht verschafft, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, in beson
ders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.

§219

(1) Wer zu Zwecken der Abtreibung Mittel, Gegen
stände oder Verfahren öffentlich ankündigt oder an
preist oder solche Mittel oder Gegenstände an einem 
allgemein zugänglichen Ort ausstellt, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft.

(2) Die Vorschrift des Absatzes 1 findet keine 
Anwendung, wenn Mittel, Gegenstände oder Verfah
ren, die zu ärztlich gebotenen Unterbrechungen der 
Schwangerschaft dienen, Ärzten oder Personen, die 
mit solchen Mitteln oder Gegenständen erlaubterweise 
Handel treiben, oder in ärztlichen oder pharmazeu
tischen Fachzeitschriften angekündigt oder angeprie
sen werden.

(3) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach 
Absatz 1 bezieht, können eingezogen werden. § 184 
Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden.

§220

Wer öffentlich seine eigenen oder fremde Dienste 
zur Vornahme oder Förderung von Abtreibungen 
anbietet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft.


